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ERKENNTNIS 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Dr. Nikolas BRACHER als Vorsitzender und den Richter Dr. Martin 
DIEHSBACHER als Beisitzer über die Beschwerde des XXXX, StA. Türkei, gegen den Bescheid des 
Bundesasylamtes vom 15.04.2002, 01 22.335-BAT, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 
02.04.2009, zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 7, 8 AsylG 1997 idgF als unbegründet abgewiesen. 

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE 
 

I. Verfahrensgang und Sachverhalt: 
 

Der Beschwerdeführer (ehemals: Berufungswerber; in der Folge auch: 

BF) stellte am 25.09.2001 an der Außenstelle Traiskirchen des Bundesasylamtes einen Asylantrag. 
 

Das erstinstanzliche Verfahren wurde am 08.11.2001 gem. § 30 Abs. 1 AsylG aufgrund des unbekannten 
Aufenthalts des BF eingestellt und nach Bekanntgabe eines aktuellen Wohnsitzes durch den BF am 20.11.2001 
fortgesetzt. 
 

Am 17.01.2002 wurde der BF dort zu seinem Asylantrag niederschriftlich einvernommen. 
 

Als Identitätsnachweis legte er einen türkischen Personalausweis, ausgestellt am 24.03.1997 von der zuständigen 
Behörde in E., vor. 
 

Auf Befragen legte er dar, er sei in E. geborener türkischer Staatsangehöriger, Kurde, Moslem alevitischer 
Glaubensrichtung und verheiratet. Er sei gemeinsam mit seinem Sohn sowie seinem Bruder, die ebenfalls einen 
Asylantrag stellten (Zl. 01 22.335-BAT bzw. 01 22.334-BAT), eingereist. 
 

In seiner Heimat habe er die Grundschule sowie die Hauptschule besucht, letztere aber nicht abgeschlossen. 
Nach dem Tod seines Vaters im Jahre XXXX sei er als Mechaniker, Elektroschweißer und Gießer tätig gewesen, 
dies bis 2001, als im Zuge der Wirtschaftskrise in der Türkei auch sein damaliger Arbeitgeber die 
Geschäftstätigkeit einstellte. In der Folge sei er unangemeldet als Maler und Maurer tätig gewesen. 
 

Seine Mutter sei XXXX verstorben, seine Gattin lebe weiterhin in E. am Familienwohnsitz, ein weiterer Sohn 
sowie eine Tochter halten sich in der Türkei auf, die Tochter sei mit einem in Österreich lebenden türkischen 
Staatsbürger verheiratet, sie beabsichtige die legale Einreise nach Österreich. 
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Er habe am 12.09.2001 gemeinsam mit seinem Sohn und seinem Bruder seinen Wohnsitz verlassen und sei am 
21.09.2001 von Istanbul aus in einem LKW nach Österreich gereist. 
 

Zu seinen Gründen für die Ausreise aus der Türkei befragt legte der BF dar, dass er kein Mitglied einer 
politischen Partei gewesen sei, er habe zwar mit der HADEP-Partei sympathisiert, nachdem aber Freunde von 
ihm 1996 bei der Rückkehr von einer Parteiveranstaltung in einen Hinterhalt geraten und ums Leben gekomen 
waren, sei eine Parteimitgliedschaft seiner Ansicht nach zu gefährlich gewesen. Er werde derzeit auch weder 
behördlich gesucht noch sei er Mitglied einer bewaffneten Organisation gewesen. 
 

Er sei im Jahr 1981 wegen des Vorwurfs der Zugehörigkeit zu einer illegalen Vereinigung zu einer Haftstrafe 
von 8 Jahren verurteilt worden, nach der Verbüßung von 5 Jahren Haft sei er weitere 3 Jahre "unter 
Überwachung gestanden". Auch sei er durch das Urteil lebenslang von der Ausübung öffentlicher Ämter 
ausgeschlossen worden. Befragt, ob er danach Probleme mit den Behörden hatte, verwies er darauf, dass er 
"immer wieder" für drei bis fünf Tage in Arrest war, es habe aber keine weiteren Verfahren mehr gegen ihn 
gegeben. 
 

Weiters verwies er darauf, dass er seit 1995 Sympathisant der HADEP war und an deren Aktivitäten und 
Versammlungen teilgenommen habe, weshalb er von der Polizei mehrmals angehalten, verhört und misshandelt 
worden sei. Im Juli 2001 sei es auch zu einem Zwischenfall mit Unbekannten gekommen, als er mit seiner Gattin 
zu Fuß unterwegs war und von den Insassen eines Fahrzeugs angehalten wurde und wegen seiner Aktivitäten 
bedroht wurde. Bei einem ähnlichen Vorfall sei er in D., wo er beruflich tätig war, auf dem Weg zum HADEP-
Lokal von der Polizei angehalten, erkennungsdienstlich behandelt, zwei Tage lang festgehalten und aufgefordert 
worden sich vom HADEP-Lokal fernzuhalten. Zwischenzeitige Ermittlungen der Polizei bis zur anschließenden 
Freilassung hätten ergeben, dass gegen ihn nichts vorliege. Er habe aber daraufhin seine Arbeit in D. beendet 
und sei nach E. zurückgekehrt. "So sei es weiter gegangen", bis er den Entschluss zur Ausreise gefasst habe. Als 
Alevite sei er im Übrigen während seiner Schulzeit diskriminiert worden. 
 

Im Weiteren verwies er auf die allgemeine Lage der Kurden und der Aleviten in der Türkei. Bei einer Rückkehr 
befürchte er von Unbekannten ermordet zu werden, weil er kurdischer Alevite sei und mit der HADEP 
sympathisiere. 
 

3. Mit dem angefochtenen Bescheid wies das Bundesasylamt den Asylantrag des BF gemäß § 7 Asylgesetz 
1997, BGBl I 1997/76 (AsylG) idgF, ab (Spruchpunkt I.) und erklärte seine Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung in die Türkei gemäß § 8 AsylG für zulässig (Spruchpunkt II.). 
 

Das Bundesasylamt traf im angefochtenen Bescheid, im Gefolge der Wiedergabe der erstinstanzlichen 
Einvernahme des BF, die Feststellung, dass der BF, der Kurde sowie Alevite sei, mit seinem Vorbringen weder 
eine asylrelevante Verfolgung glaubhaft gemacht habe noch hätten sich daraus stichhaltige Gründe für die 
Annahme einer Gefährdung des BF iSd § 57 FrG ergeben. 
 

Im Rahmen ihrer Beweiswürdigung legte die Behörde dar, weshalb dem BF die Glaubwürdigkeit hinsichtlich 
der behaupteten Verfolgung als Sympathisant der HADEP zu versagen sei. Diesbezüglich wurde darauf 
verwiesen, dass die Behauptungen des BF zu vage und unsubstantiiert gewesen seien um glaubhaft zu sein. 
Zudem sei gänzlich unplausibel, dass der BF gemeinsam mit zwei weiteren Verwandten wegen behaupteter 
Verfolgungsgefahr das Land verlassen habe, die übrigen Familienmitglieder aber im Lande verblieben seien. 
Auch im Hinblick auf die allgemeine Lage der alevitischen Kurden sei angesichts dessen eine relevante 
Gefährdung vor der Ausreise nicht anzunehmen gewesen. 
 

Die Voraussetzungen für eine Asylgewährung lägen daher mangels Glaubhaftmachung wohlbegründeter Furcht 
vor Verfolgung nicht vor. Eine Gruppenverfolgung von Kurden an sich in der Türkei sei ebenso nicht gegeben. 
 

Mangels glaubhaft gemachter Bedrohungssituation lägen auch die Voraussetzungen des § 57 Abs 2 FrG nicht 
vor. In der Türkei herrsche darüber hinaus gegenwärtig keine derart extreme Gefahrenlage, durch die praktisch 
jeder - unabhängig vom Vorliegen individueller Gründe - der konkreten Gefahr einer Verletzung der durch Art 3 
EMRK gewährleisteten Rechte ausgesetzt wäre. Es gebe auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der BF im Falle 
seiner Rückkehr in eine lebensbedrohende Notlage geraten würde. 
 

Dieser Bescheid wurde dem BF persönlich am 16.04.2002 rechtswirksam zugestellt. 
 

4. Mit 30.04.2002 erhob der BF durch eine bevollmächtigte Vertreterin binnen offener Frist vollumfänglich 
Berufung (nunmehr: Beschwerde) gegen diesen Bescheid. In dieser wurde das erstinstanzliche Vorbringen 
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lediglich wiederholt, ohne dass neue Tatsachen behauptet oder neue Beweismittel angeboten wurden, und 
diesem Asylrelevanz beigemessen. 
 

5. Das gegenständliche Asylverfahren wurde mit 25.06.2008 dem nunmehr zur Entscheidung berufenen Senat 
des Asylgerichtshofes zugeteilt. 
 

6. Mit Telefax vom 01.04.2009 gab ein nunmehriger anwaltlicher Vertreter des BF die Bevollmächtigung durch 
den BF bekannt. 
 

7. Am 02.04.2009 führte der AsylGH eine mündliche Verhandlung in der Sache des BF, in der seines Sohnes 
(vgl. GZ 228.260) sowie der seiner (nachgereisten) Gattin (vgl. GZ. E7 254.574) durch. In dieser wurde der BF 
im Beisein seines anwaltlichen Vertreters neuerlich zu seinen Antragsgründen gehört. 
 

Auf Befragen legte der BF dar, dass er im Mai 2001 in D., wo er beruflich tätig gewesen sei, gemeinsam mit 
einem Freund, als sie Einkäufe erledigen wollten, von Zivilpolizisten angehalten und zur Polizeidienststelle 
gebracht worden seien, wo man ihn mit der Waffe bedroht und zum Verlassen der Stadt aufgefordert hätte, dies 
seiner Ansicht nach, weil man aufgrund seiner Personalien seine frühere gerichtliche Verurteilung aus 
politischen Gründen festgestellt hatte. Der erstinstanzlich geschilderte Vorfall auf der Strasse in E., als er mit 
seiner Gattin von Unbekannten angehalten und bedroht worden sei, habe sich bereits 1999 oder 2000 ereignet. 
Zwischen Mai und September 2001, dem Monat der Ausreise, habe es keine derartigen Vorfälle gegeben, er 
habe sich mit der Planung seiner Ausreise befasst und ansonsten nicht öffentlich gezeigt. Ein Grund für die 
Ausreise sei auch gewesen, dass sein Sohn H. bei der Musterung gewesen sei und der BF nicht wollte, dass sein 
Sohn während seines Militärdienstes gegen Kurden kämpfen muss. 
 

Im Weiteren erläuterte der BF, dass er ab Beginn seiner Berufstätigkeit im Alter von 17 Jahren sowie im 
folgenden Wehrdienst Sympathie für politisch linksorientiertes Gedankengut sowie die Organisation THKO 
entwickelte und schließlich gemeinsam mit Anderen eine Vertretung der Zementindustriearbeiter zur 
Durchsetzung deren Interessen gründete, Streiks mitorganisierte und Verhandlungen mit den Arbeitgebern 
führte. Dies sei im Zeitraum zwischen 1976 und 1981 gewesen. Nach dem Militärputsch in der Türkei sei er 
1981, so wie Freunde von ihm auch, verhaftet worden. Man habe ihn beschuldigt Anschläge zu planen und eine 
illegale Organisation zu unterstützen bzw. deren Mitglied zu sein, und habe ihn schließlich zu 8 Jahren Haft 
verurteilt, wobei er ab 1981 4,5 Jahre lang tatsächlich in Haft war und ca. 2,5 Jahre lang bis 1988 "in 
Verbannung" war (gemeint: 

unter Bewegungsbeschränkung stand. 
 

Als Beweismittel legte der BF eine Urteilsabschrift vom 02.06.1986 vor, die im Gefolge der Verhandlung einer 
Übersetzung zugeführt wurde (vgl. OZ 11). 
 

Nach 1988 sei er für diverse Arbeitgeber an verschiedenen Orten der Türkei tätig gewesen, zuletzt bis Mai 2001 
bei einem Staudammprojekt in D. Zwischen Mai und September 2001 habe er nicht mehr gearbeitet, aber zu 
Hause in E. gewohnt. 
 

Politisch sei er nach 1988 nicht mehr in Erscheinung getreten, er habe nur die HADEP unterstützt und deren 
Parteilokal besucht. Zwischen seiner Haftentlassung und der Ausreise sei er jedoch mehrere Male bei 
polizeilichen Kontrollen festgehalten und befragt sowie bedroht worden, stets habe man ihn aufgefordert die 
Stadt zu verlassen, nachdem man ihn identifiziert hatte. Bei einer Rückkehr fürchte er neuerlich festgenommen 
und misshandelt zu werden. 
 

Im Gefolge der Befragung des BF wurde auch seine Gattin zu den behaupteten Ereignissen befragt. 
 

Als aktuelle länderkundliche Informationsquellen von Amts wegen dem gegenständlichen Verfahren zugrunde 
gelegt, mit dem Beschwerdeführer im Wesentlichen erörtert und zum Akt genommen wurden: 
 

Dt. Auswärtiges Amt, Bericht über die aktuelle Lage in der Türkei, 11.09.2008 
 

Der anwaltliche Vertreter des BF beantragte hierzu die Möglichkeit einer schriftlichen Stellungnahme, die am 
13.07.2009 beim AsylGH einlangte. 
 

II. Der zur Entscheidung berufene Senat des Asylgerichtshofs hat erwogen: 
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1. Folgender Sachverhalt wird festgestellt und der gegenständlichen Entscheidung zugrunde gelegt: 
 

1.1. Zur Person des Beschwerdeführers: 
 

Der Beschwerdeführer trägt die im Spruch angeführten Personalien, er ist Staatsangehöriger der Türkei und 
Angehöriger der kurdischen Volksgruppe sowie der alevitischen Glaubensrichtung des Islam. 
 

Der BF stammt aus der Gemeinde E., wo sich auch aktuell der frühere Familienwohnsitz befindet, seine Gattin, 
sein Sohn sowie eine verheiratete Tochter leben aktuell in Österreich. 
 

Der BF besuchte die Grundschule und die Hauptschule, danach war er ab XXXX bis 2001, unterbrochen durch 
den Wehrdienst sowie eine mehrjährige Haftstrafe, als Handwerker in verschiedenen Berufen in seiner 
Heimatstadt E. sowie an anderen Orten der Türkei erwerbstätig. Zwischen XXXX und XXXXabsolvierte er den 
Wehrdienst, zur Dauer der Haftstrafe siehe im Weiteren unten. 
 

Der BF reiste gemeinsam mit seinem Sohn im September 2001 ein, die Mutter und die Tochter des BF reisten 
2003 nach. Ein älterer Sohn des BF hält sich als Lehrer in der Türkei auf. 
 

1.2. Zu den vom Beschwerdeführer vorgebrachten Antragsgründen wird festgestellt: 
 

1.2.1. Der BF war seit Beginn seiner Erwerbstätigkeit politisch interessiert und engagierte sich im Rahmen einer 
Arbeitnehmerorganisation bzw. einer lokalen Gewerkschaft für die Interessen der Arbeitnehmerschaft. Er wurde 
1981 wegen des Vorwurfs der Mitgliedschaft in der illegalen bewaffneten Organisation THKO/TDY 
festgenommen und in der Folge angeklagt sowie zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, wobei er ca. 4,5 
Jahre in Haft und die Reststrafe bis 1988 unter Hausarrest bzw. Auflagen verbüßte. Ab 1995 sympathisierte er 
mit der Kurdenpartei HADEP und nahm an deren lokalen Veranstaltungen teil, war jedoch nicht deren Mitglied. 
 

Inwieweit der BF nach der erwähnten Verurteilung bzw. anschließenden Verbüßung der Strafe in der von ihm 
behaupteten Form polizeilichen Anhaltungen und Misshandlungen sowie Drohungen bis 2001 ausgesetzt war, 
war nicht hinreichend feststellbar. Er war aber nach 1988 weder weiteren behördlichen Verfahren unterworfen 
noch behördlich gesucht. 
 

Aus diesem Vorbringen war weder eine auf den BF übergreifende behördliche Verfolgung bis zu dessen 
Ausreise noch eine ihm drohende Verfolgungsgefahr pro futuro abzuleiten. Auch aus dem früheren 
Naheverhältnis des BF zur Partei HADEP bzw. deren lokaler Vertretung am früheren Wohnort des BF war keine 
Verfolgungsgefahr für den Fall einer gegenwärtigen Rückkehr in die Türkei feststellbar. 
 

Als maßgeblicher Grund für seine Ausreise gemeinsam mit seinem jüngeren Sohn war dessen bevorstehender 
Wehrdienst anzusehen. 
 

1.2.2. Aus der bloßen Zugehörigkeit des BF zur kurdischen Volksgruppe oder zur alevitischen 
Glaubensgemeinschaft war ein mögliches Verfolgungsmoment für den BF nicht abzuleiten. 
 

1.2.3. Ausgehend davon ergaben sich keine stichhaltigen Hinweise auf eine bis zur Ausreise aus der Türkei 
erlittene Verfolgung des BF noch ein mögliches Verfolgungsmoment für den Fall einer gegenwärtigen 
Rückkehr. 
 

1.2.4. Eine anderweitige Gefährdung des BF im Gefolge der Rückkehr, die einer Verletzung seiner durch die 
EMRK geschützten Rechte gleichkäme, war ebenso nicht feststellbar. Insbesondere wäre er auch keiner 
existentiellen Bedrohung mangels einer hinreichenden Lebensgrundlage ausgesetzt. 
 

1.3. Zur Lage in der Türkei: 
 

1.3.1. Im Hinblick auf die aktuelle allgemeine Situation in der Türkei wird auf die aktuellen Feststellungen im 
oben angeführten länderkundlichen Bericht des deutschen Auswärtigen Amtes verwiesen. 
 

1.3.2. Im Hinblick auf das Vorbringen des Beschwerdeführers hinsichtlich seiner behaupteten kurdischen 
Volksgruppenzugehörigkeit ist dahin gehend von Bedeutung, dass es bei einem dzt. Anteil der Kurden von etwa 
einem Fünftel an der Gesamtbevölkerung der Türkei, d. h. etwa 14 Mio. Kurden, der sich auf die gesamte Türkei 
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verteilt und zum größten Teil in die türkische Gesellschaft integriert ist, aktuell zu keinen systematischen 
Repressionen gegen Staatsbürger kurdischer Herkunft kommt. 
 

Desgleichen trifft auf die Anhänger der alevitischen Glaubenslehre in der Türkei zu, deren Zahl sich ebenfalls im 
zweistelligen Millionenbereich bewegt und die sowohl der kurdischen wie der türkischen Volksgruppe 
angehören. 
 

1.3.3. Ehemalige Parteigänger oder Sympathisanten der bis 2005 legalen Kurden-Partei HADEP betreffend sind 
aktuell keinerlei staatliche Verfolgungsmaßnahmen aus dem Grunde ihres früheren Naheverhältnisses zu dieser 
Partei bekannt. 
 

2. Beweiswürdigung: 
 

Als Beweismittel wurden herangezogen: 
 

das erstinstanzliche Verfahrensergebnis 
 

die persönlichen Angaben des BF sowie seiner Gattin vor dem erkennenden Gericht sowie die vom BF 
vorgelegte Urteilsabschrift 
 

die oben angeführten, in der Beschwerdeverhandlung erörterten und ergänzend herangezogenen 
länderkundlichen Informationsquellen 
 

2.1. Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich nach Maßgabe folgender Erwägungen: 
 

2.1.1. Die Feststellungen zur Identität des BF ergeben sich aus den in Vorlage gebrachten Dokumenten (vgl. 
oben). 
 

2.1.2. Hinsichtlich der ethnischen Herkunft sowie der religiösen Ausrichtung des BF war im Lichte der 
diesbezüglich glaubwürdigen Angaben des BF in der Beschwerdeverhandlung festzustellen, dass er der 
kurdischen Volksgruppe angehört und sich zur alevitischen Form des Islams bekennt. 
 

2.1.3. Die Feststellungen hinsichtlich seiner schulischen Ausbildung, seines Aufenthalts in der Heimatstadt bis 
September 2001, seiner Ausreise im Anschluss daran sowie der aktuellen Lebensumstände seiner Angehörigen 
in der Türkei und in Österreich ergaben sich widerspruchsfrei aus den persönlichen Angaben des BF in der 
Zusammenschau mit den Angaben seiner Gattin. 
 

2.1.4. Zu den Feststellungen oben unter 1.2. (Antragsgründe des BF) ist wie folgt auszuführen: 
 

Der BF hat im Laufe des erstinstanzlichen Verfahrens behauptet, dass er sich in den Jahren vor der Ausreise mit 
der Kurdenpartei HADEP solidarisierte und in seiner engeren Heimat an deren Aktivitäten beteiligte sowie deren 
Parteilokal besuchte, soweit er sich nicht zu Erwerbszwecken in anderen Landesteilen aufhielt. Dies resultierte 
aber in keinem behördlichen Verfahren gegen ihn, er war auch bis unmittelbar vor der Ausreise an seinem 
Wohnsitz aufhältig und wurde nicht behördlich gesucht. Aus diesem Sachverhalt war für das Gericht hinreichend 
klar erkennbar, dass der BF daraus keine Befürchtungen für den Fall der Rückkehr abzuleiten hätte. 
Insbesondere war für das Gericht daraus nicht ableitbar, dass es Grund zur Annahme gäbe, dass die türkischen 
Behörden ein politisch motiviertes Interesse an einer Verfolgung des BF pro futuro entfalten könnten, zumal die 
HADEP auch seit langem de facto nicht mehr besteht und ehemalige Parteigänger oder Sympathisanten aktuell 
keinen staatlichen Sanktionen aufgrund ihres früheren Verhältnisses zur HADEP unterliegen. 
 

Soweit der BF auf seine frühere strafrechtliche Verurteilung in der Türkei im Jahre 1986 wegen einer gegen ihn 
1981 erhobenen Anklage im Zusammenhang mit dem gegen ihn erhobenen Vorwurf der Mitgliedschaft in der 
früheren illegalen bewaffneten Organisation THKO/TDY verwies, war diesem Vorbringen in Ansehung des von 
ihm vorgelegten Beweismittels und seiner diesbezüglichen mündlichen Ausführungen Glauben zu schenken. 
Aus dem Vortrag des BF war jedoch nicht zu gewinnen, dass er wegen dieses Umstandes bis zur Ausreise im 
September 2001 einer weiteren staatlichen Verfolgung ausgesetzt war, wie im Folgenden ausgeführt wird. 
 

Zum einen gab der BF zu verstehen, dass er nach der Verbüßung der Strafe zwischen 1988 und 2001 (mit 
Unterbrechungen) fortgesetzt erwerbstätig war sowie in den Monaten vor der Ausreise auch am 
Familienwohnsitz in E. unbehelligt aufhältig war. Zum anderen war auch das Vorbringen des BF zu mehreren 
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willkürlichen polizeilichen Anhaltungen anlässlich von Personenkontrollen und anschließenden Bedrohungen 
nicht nachvollziehbar, zumal er in der Quantifizierung dieser Vorfälle nur vage und scheinbar willkürlich blieb 
und gerade im Zusammenhang mit den wenigen im Einzelnen von ihm geschilderten Vorfällen nicht konsistent 
und widerspruchsfrei war um hinreichend glaubhaft zu sein. 
 

So datierte er den von ihm geschilderten Vorfall in D. zwar auf den Mai 2001, legte aber einmal dar, er sei auf 
dem Weg ins Parteilokal der HADEP gewesen, als man ihn festnahm, das andere Mal aber meinte er, er sei auf 
dem Weg gewesen um mit einem Freund Einkäufe zu machen. Schwerwiegender freilich war in diesem 
Zusammenhang noch, dass er anlässlich seiner erstinstanzlichen Einvernahme ausführte, er sei bis Mai 2001 in 
D. beruflich tätig gewesen, bis sein damaliger Arbeitgeber die geschäftliche Tätigkeit einstellte, im Weiteren sei 
er unangemeldet handwerklich "als Maler und Maurer" tätig gewesen, im Beschwerdeverfahren legte er aber dar, 
er habe seinerzeit in D. seine Arbeitsstelle gekündigt, nachdem er von der Polizei schikaniert und bedroht 
worden sei, und sei dann nicht mehr erwerbstätig, sondern nur mehr zu Hause aufhältig gewesen. Diesen 
Widerspruch konnte er auf Vorhalt in der Beschwerdeverhandlung nicht schlüssig aufklären. Einen anderen 
Vorfall in E., als es zu Drohungen unbekannter Dritter gegen den BF gekommen sei, datierte der BF 
wechselweise in den Juli 2001 und in die Jahre 1999 oder 2000. 
 

Selbst wenn man im Übrigen diese Vorfälle und dazu gelegentliche polizeiliche Anhaltungen anlässlich von 
Personenkontrollen auf der Strasse einschließlich nachfolgender erkennungsdienstlicher Behandlung, 
Befragungen sowie Drohungen und Aufforderungen an den BF sich von der HADEP fernzuhalten oder die Stadt 
D. zu verlassen als wahr unterstellte, so wäre aus Sicht des Gerichtes daraus nicht abzuleiten gewesen, dass er 
vor der Ausreise einer landesweiten und systematischen politischen Verfolgung durch staatliche Organe in 
maßgeblicher Intensität ausgesetzt gewesen wäre, zumal er, wie bereits erwähnt, seinen Aussagen nach bis 
zuletzt unbehelligt am familiären Wohnort aufhältig war und auch zuvor keine relevanten Vorwürfe mehr gegen 
ihn erhoben worden seien. 
 

Als maßgeblich auslösender Faktor für die Ausreise war im Lichte dieser Erwägungen vielmehr der 
bevorstehende Wehrdienst des Sohnes des BF anzusehen, den der BF selbst auch als (weiteres) Motiv für die 
Ausreise bezeichnete. 
 

Die an sich nur kurzen Ausführungen des Vertreters des BF in seiner auf die Übersetzung des vorgelegten 
Urteils Bezug nehmenden schriftlichen Stellungnahme im Gefolge der Beschwerdeverhandlung stellten im 
Wesentlichen nur eine Wiederholung des Vorbringens des BF dar und waren im Lichte dessen nicht geeignet das 
Gericht zu anderweitigen Erwägungen zu veranlassen. 
 

2.1.5. Die Feststellungen zur Situation in der Türkei stützen sich auf die erwähnten länderkundlichen 
Materialien. Angesichts der Seriosität dieser Quellen und der Plausibilität und Stimmigkeit der darin enthaltenen 
Aussagen besteht kein Grund, an der Richtigkeit dieser Angaben zu zweifeln. 
 

III. Rechtlich folgt: 
 

1. Gemäß § 75 Abs 1 AsylG 2005, BGBl I Nr. 100/2005, sind alle am 31.12.2005 anhängigen Verfahren nach 
den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997 zu Ende zu führen. § 44 AsylG 1997 gilt. Die §§ 24, 26, 54 bis 57 
und 60 dieses Bundesgesetzes (AsylG 2005) sind auf diese Verfahren anzuwenden. § 27 ist auf diese Verfahren 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Bundesasylamt oder der Asylgerichtshof zur Erlassung einer 
Ausweisung zuständig ist und der Sachverhalt, der zur Einleitung des Ausweisungsverfahrens führen würde, 
nach dem 31.12.2005 verwirklicht wurde. § 57 Abs 5 und 6 ist auf diese Verfahren mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass nur Sachverhalte, die nach dem 31.12.2005 verwirklicht wurden, zur Anwendung dieser 
Bestimmungen führen. 
 

Gemäß § 44 Abs 1 AsylG idF BGBl I Nr. 101/2003 werden Verfahren zur Entscheidung über Asylanträge und 
Asylerstreckungsanträge, die bis zum 30. April 2004 gestellt wurden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 
1997 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 126/2002 geführt. Die §§ 8, 15, 22, 23 Abs 3, 5 und 6, 36, 
40 und 40a sind gemäß § 44 Abs 3 leg cit idF BGBl I Nr. 101/2003 auch auf Verfahren gemäß Abs 1 
anzuwenden. 
 

Nachdem der Beschwerdeführer seinen Asylantrag am 25.09.2001 gestellt hat und über diesen mit Bescheid vom 
15.04.2002 abgesprochen wurde, ist das gegenständliche Verfahren somit nach den Bestimmungen des 
Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997, in der Fassung BGBl. I Nr. 126/2002 (AsylG) zu führen. 
 

Gemäß § 38 Abs 1 AsylG 1997 entschied der unabhängige Bundesasylsenat über Rechtsmittel gegen Bescheide 
des Bundesasylamtes. 
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Gemäß § 9 Abs. 1 AsylGHG, BGBl. I Nr. 4/2008 in der geltenden Fassung entscheidet der Asylgerichtshof in 
Senaten, soweit eine Entscheidung durch einen Einzelrichter oder Kammersenat nicht bundesgesetzlich 
vorgesehen ist. Gemäß § 60 Abs. 3 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof über Beschwerden gegen 
zurückweisende Bescheide nach den §§ 4 und 5 AsylG 2005 und nach § 68 AVG durch Einzelrichter. Gemäß § 
42 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof bei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung oder 
Rechtsfragen, die sich in einer erheblichen Anzahl von anhängigen oder in naher Zukunft zu erwartender 
Verfahren stellt, sowie gemäß § 11 Abs. 4 AsylGHG, wenn im zuständigen Senat kein Entscheidungsentwurf die 
Zustimmung des Senates findet durch einen Kammersenat. Im vorliegenden Verfahren liegen weder die 
Voraussetzungen für eine Entscheidung durch einen Einzelrichter noch die für eine Entscheidung durch den 
Kammersenat vor. 
 

2. Gemäß § 23 AsylGHG sind, soweit sich aus dem AsylG 2005 nichts anderes ergibt, auf das Verfahren vor 
dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des AVG sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle 
des Begriffes "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. Nach den Gesetzesmaterialien (AB 371 XXIII. GP) gilt 
dies auch für zusammengesetzte Begriffe, die den Wortbestandteil "Berufung" enthalten (zB 
"Berufungsbehörde" oder "Berufungsantrag" in §§ 66 und 67 AVG). 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Berufungsbehörde (der Asylgerichtshof), sofern die Berufung (Beschwerde) 
nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist 
berechtigt, sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der 
Unterbehörde zu setzen und den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

3. Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft 
ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer 
Flüchtlingskonvention (GFK) droht und keiner der in Art 1 Abschnitt C oder F der GFK genannten Endigungs- 
oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Flüchtling im Sinne des Art 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der 
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen 
Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im 
Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, 
sich in Folge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der 
Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren. 
 

Zentraler Aspekt der dem § 7 AsylG 1997 zu Grunde liegenden, in Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK definierten 
Verfolgung im Herkunftsstaat ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung (vgl. VwGH 22.12.1999, 
99/01/0334). Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sei, wenn sie im Licht der speziellen Situation des 
Asylwerbers unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Unter 
Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre 
des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit 
der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen (vgl. VwGH 25.1.2001, 2001/20/0011; 
VwGH 21.09.2000, 2000/20/0241; VwGH 14.11.1999, 99/01/0280). Die Verfolgungsgefahr steht mit der 
wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine 
Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit 
droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (vgl. VwGH 19.04.2001, 99/20/0273; VwGH 
22.12.1999, 99/01/0334). Relevant kann darüber hinaus nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; sie muss bei 
Bescheiderlassung vorliegen, auf diesen Zeitpunkt hat die der Asylentscheidung immanente Prognose 
abzustellen, ob der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den in Art 1 Abschnitt A Z 
2 GFK genannten Gründen zu befürchten habe (vgl. VwGH 19.10.2000, 98/20/0233; VwGH 09.03.1999, 
98/01/0318). 
 

Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung 
zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, und ist ihm dort die Inanspruchnahme inländischen Schutzes auch 
zumutbar, so liegt eine inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 
24.3.1999, 98/01/0352; 15.3.2001, 99/20/0134; 15.3.2001, 99/20/0036). Das einer "inländischen 
Fluchtalternative" innewohnende Zumutbarkeitskalkül setzt voraus, dass der Asylwerber im in Frage 
kommenden Gebiet nicht in eine ausweglose Lage gerät, zumal auch wirtschaftliche Benachteiligungen dann 
asylrelevant sein können, wenn sie jegliche Existenzgrundlage entziehen (VwGH 8.9.1999, 98/01/0614, 
29.3.2001, 2000/20/0539). 
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3.1. Aus dem oben festgestellten Sachverhalt ergibt sich, dass der Beschwerdeführer keiner behördlichen 
Verfolgung aus politischen oder anderweitigen Gründen in asylrelevantem Ausmaße in der Zeit vor der Ausreise 
im September 2001 ausgesetzt war. Die von ihm ins Treffen geführte strafgerichtliche Verurteilung wegen des 
Vorwurfs der Mitgliedschaft in einer illegalen Organisation war im Lichte der Verbüßung der Strafe bis 1988 
und dem nachfolgenden gewöhnlichen Lebenswandel des BF ab diesem Zeitpunkt bis unmittelbar zur Ausreise 
in 2001 nicht als Flucht auslösend zu bewerten. Die frühere lose Verbindung des BF zur ehemaligen Kurden-
Partei HADEP ab 1995 resultierte ebenso in keiner zielgerichteten behördlichen Verfolgung des BF bzw. wäre 
aus dieser jedenfalls aktuell mit keiner daraus resultierenden Verfolgungsgefahr im Falle der Rückkehr zu 
rechnen. Er konnte damit insgesamt keine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung bis zur Ausreise oder pro 
futuro glaubhaft machen. 
 

3.2. In Anbetracht der Feststellungen zur Volksgruppenzugehörigkeit und Religionszugehörigkeit des BF ist für 
ihn allein aufgrund dieser Umstände eine Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention begründeter 
Weise nicht zu befürchten, zumal es im Herkunftsland des BF - wie aus den getroffenen Länderfeststellungen 
hervorgeht - zu keinen systematischen und weit verbreiteten Repressionen gegen Staatsbürger kurdischer 
Herkunft oder Anhänger der alevitischen Glaubensrichtung kommt. 
 

3.3. Das Beschwerdebegehren war daher hinsichtlich Spruchpunkt I des bekämpften Bescheides abzuweisen. 
 

4. Ist ein Asylantrag abzuweisen, so hat die Behörde gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 44 Abs. 3 AsylG 1997 idF BGBl. I 
Nr. 101/2003 von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob die Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat nach § 57 Fremdengesetz 1997, BGBl. I Nr. 75/1997 (FrG), 
zulässig ist; diese Entscheidung ist mit der Abweisung des Asylantrages zu verbinden. 
 

Gemäß Art 5 § 1 des Fremdenrechtspakets BGBl I 100/2005 ist das FrG mit Ablauf des 31.12.2005 außer Kraft 
getreten; am 1.1.2006 ist gemäß § 126 Abs 1 Fremdenpolizeigesetz 2005 (Art. 3 BG BGBl. I 100/2005; in der 
Folge: FPG) das FPG in Kraft getreten. Gemäß § 124 Abs 2 FPG treten, soweit in anderen Bundesgesetzen auf 
Bestimmungen des FrG verwiesen wird, an deren Stelle die entsprechenden Bestimmungen des FPG. Demnach 
wäre die Verweisung des § 8 AsylG auf § 57 FrG nunmehr auf die "entsprechende Bestimmung" des § 50 FPG 
zu beziehen. 
 

Gemäß § 50 Abs 1 FPG ist die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, die Zurückschiebung oder 
Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art 2 EMRK, Art 3 EMRK oder das Protokoll 
Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der 
Todesstrafe verletzt würde, oder für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der 
Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts 
verbunden wäre. Gemäß § 50 Abs 2 FPG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung Fremder in einen Staat oder 
die Hinderung an der Einreise aus einem Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, 
dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art 33 Z 1 
GFK), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative. 
 

Da sich die Regelungsinhalte beider Vorschriften (§ 57 FrG und § 50 FPG) nicht in einer Weise unterscheiden, 
die für den vorliegenden Fall von Bedeutung wäre, lässt sich die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, 
die sich - unmittelbar oder mittelbar - auf § 57 FrG bezieht, insoweit auch auf § 50 FPG übertragen. 
 

Zur Auslegung des § 57 FrG ist die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zum inhaltsgleichen § 37 
Fremdengesetz, BGBl Nr. 838/1992, heranzuziehen. Danach erfordert die Feststellung nach dieser Bestimmung 
das Vorliegen einer konkreten, den Berufungswerber betreffenden, aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest 
gebilligten oder (infolge nicht ausreichenden Funktionierens der Staatsgewalt) von diesen nicht abwendbaren 
Gefährdung bzw. Bedrohung. Ereignisse, die bereits längere Zeit zurückliegen, sind daher ohne Hinzutreten 
besonderer Umstände, welche ihnen noch einen aktuellen Stellenwert geben, nicht geeignet, die begehrte 
Feststellung nach dieser Gesetzesstelle zu tragen (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011; VwGH 14.10.1998, 
Zl. 98/01/0122). Die bloße Möglichkeit einer dem Art 3 EMRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, 
in den ein Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um die Abschiebung des Fremden in diesen Staat unter dem 
Gesichtspunkt des § 57 FrG als unzulässig erscheinen zu lassen (vgl. VwGH 27.02.2001, Zl. 98/21/0427). Im 
Übrigen ist auch im Rahmen des § 8 AsylG zu beachten, dass mit konkreten, durch entsprechende 
Bescheinigungsmittel untermauerten Angaben das Bestehen einer aktuellen Gefährdung bzw. Bedrohung im 
Sinne des § 57 Abs 1 oder 2 FrG glaubhaft zu machen ist (vgl. VwGH 25.01.2001, Zl. 2001/20/0011). 
 

4.1. Eine mögliche Gefährdung des Beschwerdeführers iSd des § 50 Abs 2 FrG im Herkunftsstaat ist vor dem 
Hintergrund der Feststellungen oben zur Frage der Asylrelevanz des Vorbringens jedenfalls zu verneinen. 
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4.2. Ausgehend vom Vorbringen des Beschwerdeführers sowie auch von der Lageeinschätzung des 
Asylgerichtshofs auf der Grundlage der eingesehenen Berichte sind darüber hinaus derart exzeptionelle 
Umstände, die eine Rückführung im Hinblick auf innerhalb oder außerhalb staatlicher Verantwortlichkeit 
liegender Gegebenheiten im Zielstaat im Widerspruch zu Art 3 EMRK erscheinen lassen könnten, im Falle des 
Beschwerdeführers ebenfalls nicht ersichtlich (vgl. zu Art 3 EMRK z.B. VwGH 21.08.2001, Zl. 2000/01/0443). 
 

Hinzu kommt, dass vor dem Hintergrund der vom Beschwerdeführer selbst dargestellten Lebensverhältnisse 
seiner Verwandten in der Türkei sowie der eigenen früheren und aktuellen Lebensumstände und Fähigkeiten 
auch nicht ersichtlich ist, dass er bei einer Rückführung in den Herkunftsstaat in Ansehung existentieller 
Grundbedürfnisse (wie etwa Nahrung, Unterkunft) einer lebensbedrohenden oder ausweglosen Situation 
ausgesetzt wäre. 
 

Insbesondere ist zu erwarten, dass der BF - wie auch vor seiner Ausreise - seinen Lebensunterhalt wird bestreiten 
können. Es ist auch davon auszugehen, dass der BF - sollte er wider Erwarten nicht im Stande sein seinen 
Lebensunterhalt selbst zu bestreiten - erforderlichenfalls Unterstützung von seinem im Herkunftsland ansässigen 
Sohn, seinem ebenfalls der zeitgleichen Entscheidung des AsylGH über sein Asylbegehren unterworfenen 
weiteren Sohn sowie seinen in Österreich niedergelassenen Verwandten erhalten könnte. Zudem befindet sich 
nach wie vor der frühere familiäre Wohnsitz in der Stadt E. 
 

4.3. Vor diesem Hintergrund erweist sich auch Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides als mit dem 
Gesetz in Einklang stehend, und geht auch der Asylgerichtshof in der Folge von der Zulässigkeit der 
Abschiebung des Beschwerdeführers in die Türkei gemäß § 8 Abs 1 AsylG 1997 idgF aus. 
 

5. Es war daher insgesamt unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände spruchgemäß zu entscheiden. 


